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Index

L85006 Straßen Steiermark

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

LStVwG Stmk 1964 §47 Abs1;

LStVwG Stmk 1964 §47 Abs3;

LStVwG Stmk 1964 §48 Abs1;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die betro9enen Liegenschaftseigentümer können im Enteignungsverfahren zwar einwenden, dass keine

Notwendigkeit bestehe, das geplante Straßenprojekt in einer solchen Weise auszuführen. Grundlage des

Enteignungsverfahrens ist jedoch jene Gestaltung des Straßenbauvorhabens, die dieses durch den gemäß § 47 Abs. 3

Stmk. LStVG 1964 zu erlassenden Bescheid erhalten hat. Im Enteignungsverfahren ist daher im Allgemeinen nicht mehr

die Notwendigkeit des Straßenbaues, sondern nur die Notwendigkeit der Heranziehung der beantragten Grund?ächen

für das bewilligte Straßenbauprojekt zu prüfen (vgl. u.a. das hg. Erkenntnis vom 11. August 1994, Zl. 93/06/0198).Die

betro9enen Liegenschaftseigentümer können im Enteignungsverfahren zwar einwenden, dass keine Notwendigkeit

bestehe, das geplante Straßenprojekt in einer solchen Weise auszuführen. Grundlage des Enteignungsverfahrens ist

jedoch jene Gestaltung des Straßenbauvorhabens, die dieses durch den gemäß Paragraph 47, Absatz 3, Stmk. LStVG

1964 zu erlassenden Bescheid erhalten hat. Im Enteignungsverfahren ist daher im Allgemeinen nicht mehr die

Notwendigkeit des Straßenbaues, sondern nur die Notwendigkeit der Heranziehung der beantragten Grund?ächen für

das bewilligte Straßenbauprojekt zu prüfen vergleiche u.a. das hg. Erkenntnis vom 11. August 1994, Zl. 93/06/0198).
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